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Stellungnahme zum Entwurf des Lärmaktionsplans 3. Runde 

 
Die UWG-Fraktion begrüßt die Vorlage des Entwurfs des Lärmaktionsplans, 3. Run-
de, für die Stadt Rheinbach und bedankt sich für die Vorstellung und Erörterung des 

Plans auf der Sitzung des SUPV am 26. Mai d.J. 
 

Bei dem Plan handelt es sich um eine umfassende und gründliche Analyse der 
rechtlichen und umweltrelevanten Aspekte von Lärmimmissionen. Getroffene und 
noch zu treffende Maßnahmen, ihre Auswirkungen auf die Bevölkerung und gene-

relle strategische Überlegungen zur Lärmreduzierung werden gründlich erörtert. 
Generell stimmt daher die UWG-Fraktion den Ausführungen in diesem Bericht zu. 

 
Es ist zu begrüßen, dass dieser Entwurf der Öffentlichkeit vorgestellt wird und inte-
ressierte Bürger sowie Behörden und alle betroffenen Träger öffentlicher Belange 

die Möglichkeit zur Diskussion des Entwurfs bekommen. Lärmreduzierung und 
Schutz vor Lärm sind bedeutende Aspekte des Umweltschutzes. Es sind die Elemen-

te, die vom Bürger direkt und unmittelbar wahrgenommen werden und die wesent-
lich sein Wohlbefinden beeinflussen. Deswegen ist bei der Offenlegung und der Ein-
ladung der Öffentlichkeit zur Stellungnahme Wert darauf zu legen, dass diese in 

einer Weise erfolgt, dass die breite Öffentlichkeit sich auch tatsächlich zur Stellung-
nahme eingeladen fühlt.  

Die Beteiligung darf aber nicht auf eine nur pro forma Offenlegung reduziert wer-
den. Die Bevölkerung muss aufgefordert werden, im Rahmen dieses Plans konkrete 

Lärmbelastungen vorzutragen. Ebenso ist die besonders betroffene Bevölkerung 
bspw. im Zuge des Straßenverlaufs Vor dem Voigtstor – Koblenzer Straße aktiv 
durch die Verwaltung auf ihre Ansprüche auf passiven Lärmschutz gegenüber dem 

Strassenbaulastträger hinzuweisen, wie er sich aus den Lärmkartierungen ergibt.  
 

In dem Plan selbst muss dann diesen und weiteren Bemerkungen Rechnung getra-
gen werden. 
 

 
Rheinbach, den 25. Juni 2020 

 
Fraktionsgeschäftsführer 
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